
Förderung für Radverkehrsanlagen in NÖ 
Startveranstaltung Rad-Basisnetzplanung

ST3-Landesstraßenplanung

(DI Anna Fink)



Überblick Förderschienen

Zuordnung zur möglichen Förderschiene nach Lage der Gemeinde!

Förderschiene A: Radschnellwege und Rad-Basisnetze
*) für Gemeinden in Potentialregionen beantragbar

Förderschiene B: Ländliche Erschließung - Radwege
*) für Gemeinden der ländlichen Erschließungsregion beantragbar

Online-Abfrage Förderschiene
*) über NÖ Atlas

zu fördernde 
Radverkehrsanlage

Gemeinde in
Potentialregion

Radschnellwege & Rad-
Basisnetze

Gemeinde in
Region Ländliche 

Erschließung 

Ländliche Erschließung -
Radwege
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Förderschiene A:
Radschnellwege und Rad-Basisnetze
Radschnellwege
*) Rückgrat des hochrangigen Alltagsradwegenetzes
*) erhöhte Qualitätsanforderungen (Führung, Breite, Längsneigung etc.)
*) Achsen wurden im Zuge der Potentialanalyse ermittelt
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Rad-Basisnetz
*) Rad-Basisnetz Planungen in Gebieten mit 

flächigem Potential für Alltagsradverkehr als 

*) Vorbereitungsphase für Förderungen

*) Anbindung an öffentlichen Verkehr 
sicherstellen

*) Verbindung wichtiger Quell- und Zielregionen

*) Zubringerrouten zu Radschnellwegen

*) Bestehende Planungen und Konzepte sollen 
einfließen



Fördergegenstand:
Detailplanung und Errichtung

*) von Maßnahmen an Radschnellwegen und Maßnahmen des Rad-Basisnetzes

*) von technischen Kunstbauten

Einmalige Umbaumaßnahmen zur Herstellung der RVS Konformität bzw. 
verkehrssicheren Befahrbarkeit

Förderhöhe:
Maßnahmen der Radschnellwege

*) Förderausmaß bis zu 70 bzw. 80% der anrechenbaren Bruttoinvestitionskosten 

Maßnahmen der Rad-Basisnetze

*) Förderausmaß  bis zu 60 bzw. 70% der anrechenbaren Bruttoinvestitionskosten

Projekteinreichung bei klimaaktiv mobil (Förderschiene Bund)

*) Auszahlung von Fördergeldern des Landes NÖ und des Bundes an die Gemeinden

Fördervoraussetzungen (Auszug):
Bestandteil Rad-Basisnetz

*) Die Maßnahmen sind im Maßnahmenkonzept des Rad-Basisnetzes enthalten

Förderschiene A:
Radschnellwege und Rad-Basisnetze
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Fördergegenstand: 
Detailplanung und Errichtung

*) von Radwegen in der ländlichen Erschließungsregion

*) von technischen Kunstbauten

Ausarbeitung von Maßnahmenkonzepten

*) für den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur

Förderhöhe:
Infrastrukturmaßnahmen zur Ländlichen Erschließung

*) Förderausmaß  bis zu 60 bzw. 70% der anrechenbaren Bruttoinvestitionskosten

Projekteinreichung bei klimaaktiv mobil (Förderschiene Bund)

*) Auszahlung von Fördergeldern des Landes NÖ und des Bundes an die 
Gemeinden

Erstellung von Maßnahmenkonzepten

*) Förderausmaß  bis zu 60 bzw. 70% der anrechenbaren Bruttoinvestitionskosten 
*) max. Förderhöhe pro Maßnahmenkonzept: € 20.000

22.10.2020
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Förderschiene B:
Ländliche Erschließung - Radwege



Fördervoraussetzungen (Auszug):
Erfüllung von mind. 4 der 6 Kriterien:

1. Kriterium Bestandsanbindung

2. Kriterium Anknüpfung regionale / überregionale Radverbindung

3. Kriterium Intermodalität

4. Kriterium Regionalität

5. Kriterium Alltagseinrichtungen

6. Kriterium Verkehrssicherheit

Vorprüfung der Förderwürdigkeit

*) verpflichtend von den Gemeinden zu beantragen

*) erste Voreinschätzung einer möglichen Förderwürdigkeit in einem sehr frühen 
Planungsstadium =>  Achtung: eine positive Beurteilung ist keine Förderzusage!!

Maßnahmenkonzepte

*) Bestandsanalyse

*) Identifikation wichtiger Quell- und Zielorte 

*) Definition geplanter Maßnahmen

22.10.2020
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Förderschiene B:
Ländliche Erschließung - Radwege



Zusatzinformationen A & B
R

a
d

w
e

g
fö

rd
e

ru
n

g
e

n
 -

A
llt

a
g

• Doppelförderung mit Bundesfördermittel möglich (KIP, klimaaktiv mobil,…)

• Doppelförderung durch Landesmittel NICHT möglich

• Förderung kann sich aus finanzieller Beihilfe & Arbeitsleistung des NÖ 
Straßendienstes zusammensetzen

• Planungsleistungen können VOR Fördereinreichung anfallen

• Rechtsverbindliche Bestellungen erst NACH Fördereinreichung 

• Vorfinanzierung der Gemeinde erforderlich

• Förderauszahlung nach Umsetzung und Vorlage von (Original-)Rechnungen + 
Zahlungsbeleg; jährliche Teilabrechnungen möglich



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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